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Lockerung von Kapitalverkehrsbeschränkungen und Änderung 
von Verfahrens- und Meldevorschriften. 

B. Lösung 

Ausdehnung von Freigrenzen; Einführung einer Mineralölausfuhr-
meldung; Anpassung von Vordrucken an geänderte zollrechtliche 
Vorschriften. 

C. Alternativen 

keine 



Drucksache 8/4460 	Deutscher Bundestag - 8. Wahlperiode 

Achtundvierzigste Verordnung 
zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung 

Vom 11. August 1980 

Auf Grund des § 27 Abs. 1 Satz 1 und 3 in Verbindung 
mit § 2 Abs. 1 und 3, § 7 Abs. 1 Nr. 2 und 3, § 23 Abs. 1 
Nr. 4, § 26 Abs. 1 und 2 des Außenwirtschaftsgesetzes 
in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnummer 
7400-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, von de-
nen § 26 Abs. 1 durch § 40 Nr. 1 des Gesetzes vom 
31. August 1972 (BGBl. I S. 1617) sowie § 26 Abs. 2 
durch Artikel 1 Nr. 6 des Gesetzes vom 29. März 1976 
(BGBl. I S. 869) geändert worden sind, verordnet die 
Bundesregierung: 

Artikel 1 

Die Außenwirtschaftsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. August 1973 (BGBl. I 
S. 1069), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
21. Mai 1980 (BGBl. I S. 580), wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 2 wird die Angabe „eintausend" durch 
die Angabe „zweitausend" ersetzt. 

2. § 10 wird wie folgt geändert: 
a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Versandzollstelle ist das Hauptzollamt, in 
dessen Bezirk der Ausführer seinen Wohnsitz 
oder Sitz, eine Zweigniederlassung oder Be-
triebsstätte hat, oder die von dem Hauptzollamt 
bestimmte Dienststelle. Die Oberfinanzdirektion 
kann abweichend von Satz 1 für einzelne Aus-
führer allgemein oder für bestimmte Ausfuhrsen-
dungen eine andere Versandzollstelle bestim-
men. Das für den Ort des Verpackens oder Ver-
ladens der Waren zuständige Hauptzollamt oder 
die von ihm bestimmte Dienststelle kann zulas-
sen, daß die Ausfuhrsendung bei ihm oder ihr ge-
stellt oder angemeldet wird, wenn die Waren im 
Bezirk des nach Satz 1 zuständigen Hauptzoll-
amts oder im Geschäftsbereich der von diesem 
bestimmten Dienststelle nur unter besonderen 
Schwierigkeiten verpackt oder verladen werden 
können. 

(2) Ist der Ausführer Gebietsfremder, so ist 
Versandzollstelle jedes Hauptzollamt, in dessen 
Bezirk sich die Waren befinden, oder die von dem 
Hauptzollamt bestimmte Dienststelle." 

b) In Absatz 3 wird der Strichpunkt am Ende von 
Nummer 2 durch einen Punkt ersetzt und der 
letzte Halbsatz durch folgende zwei Sätze er-
setzt: 
„Für Ausfuhren nach dem TIR-Übereinkommen 
1975 (BGBl. 197911 S. 446) ist Ausgangszoll

-

stelle die Zollstelle, bei der die Warenbeförde-
rung im TIR-Verfahren beginnt (Abgangszollstel-
le). Die Befugnisse der in den Sätzen 1 bis 3 ge-
nannten Zollstellen zur Prüfung der Zulässigkeit 
der Ausfuhr (§ 11 Abs. 1) bleiben unberührt." 

3. § 15 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
„(5) Die Ausfuhr ist in diesem Verfahren nur zuläs-

sig, wenn die Waren bis zum Ende des Monats, der 
auf den Monat der Vorausanmeldung folgt, versandt 
werden." 

4. Nach § 16 a wird folgender § 16 b eingefügt: 

„§ 16b 

Meldungen bei der Mineralölausfuhr 

Bei der Ausfuhr von Waren der Nummern 
2707 210 bis 2707 290, 2709 000 bis 2710 799, 
2711 190 bis 2711 990, 2714 100 und 2714 300 
des Warenverzeichnisses für die Außenhandelssta-
tistik hat der Ausführer, ausgenommen in den Fällen 
des § 19, der Ausgangszollstelle bei der Ausgangs-
abfertigung eine Mineralölausfuhrmeldung (Anlage 
A 9) abzugeben." 

5. § 19 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 1 wird in Buchstabe a das Wort „drei-

hundert" durch das Wort  „fünfhundert" und in 

Zugeleitet mit Schreiben des Bundeskanzlers - 14 (42) - 651 09 - Au 75/80 - vom 22. August 1980. 

Verkündet am 16. August 1980 im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1290. 

Federführend: Bundesminister für Wirtschaft. 
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Buchstabe b das Wort  „fünfzig" durch das Wo rt 
 „hundert" ersetzt. 

b) Nummer 8 a erhält folgende Fassung: 

„8 a. Luftfahrzeuge und Luftfahrzeugteile, die 
zur Wartung oder Ausbesserung in frem-
den Wi rtschaftsgebieten oder nach War-
tung oder Ausbesserung im Wirtschafts-
gebiet ausgeführt werden;". 

6. § 20 d wird gestrichen. 

7. § 20 f wird gestrichen. 

8. § 27 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. die Waren 
a) in Spalte 3 der Einfuhrliste mit 04 bis 20 

gekennzeichnet sind, 
b) in Spalte 4 der Einfuhrliste mit „+" oder 

mit einer Anmerkung gekennzeichnet 
sind, nach der die Einfuhr der Waren aus 
einem Land der Länderliste C (Abschnitt 
II der Anlage zum Außenwirtschaftsge-
setz) der Genehmigung bedarf, und 

c) Einkaufs- und Ursprungsland in der Län-
derliste A/B (Abschnitt II der Anlage zum 
Außenwirtschaftsgesetz) genannt sind; 

die Vorlage der Einfuhrkontrollmeldung ist 
nicht erforderlich, wenn die Waren ihren Ur-
sprung in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaften haben;". 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wo rt  „fünfzig" durch 
das Wort  „hundert" und das Wo rt  „dreihundert" 
durch das Wort  „fünfhundert" ersetzt. 

9. § 28 a Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Hat der Rat oder die Kommission durch Ver-
ordnung die Einfuhr einer Ware der gemeinschaftli-
chen Überwachung unterstellt, so wird als Einfuhr-
dokument nach Titel III der Verordnung (EWG) Nr. 
926/79 des Rates vom 8. Mai 1979 betreffend die 
gemeinsame Einfuhrregelung (ABl. EG Nr. L 131 
S. 1), nach Titel III der Verordnung (EWG) Nr. 
925/79 des Rates vom 8. Mai 1979 über eine ge-
meinsame Regelung für die Einfuhr aus Staatshan-
delsländern (ABl. EG Nr. L 131 S.15) oder nach Titel 

III der Verordnung (EWG) Nr. 2532/78 des Rates 
vom 16. Oktober 1978 zur Festlegung einer ge-
meinsamen Regelung für die Einfuhr aus der Volks-
republik China (ABl. EG Nr. L 306 S. 1) in der jeweils 
geltenden Fassung bei der genehmigungsfreien 
Einfuhr die Einfuhrerklärung auf einem Vordruck 
nach Anlage E 1 nach Maßgabe der folgenden Vor-
schriften verwendet." 

10. § 29 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 am Ende wird das Wo rt  „oder" 
durch ein Komma ersetzt. 

b) In Nummer 2 am Ende wird der Punkt gestrichen 
und das Wort „oder" angefügt. 

c) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 ange-
fügt: 

„3. die Waren aus dem freien Verkehr eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Gemein-
schaften eingeführt werden." 

11. § 31 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Für die genehmigungsbedürftige Einfuhr gel-
ten die §§ 27, 27a Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und 3, § 28 
Abs. 1, 3 und 4 und § 29 Abs. 2 und 3 mit der Maß-
gabe, daß bei der Einfuhrabfertigung zusätzlich die 
Einfuhrgenehmigung sowie in den Fällen, in denen 
dies die Einfuhrliste oder die Einfuhrgenehmigung 
vorschreibt, ein Ursprungszeugnis oder eine Ur-
sprungserklärung vorzulegen ist." 

12. § 32 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird in Buchstabe a das Wort „acht-
hundert" durch das Wort  „tausend" und in Buch-
stabe b das Wort  „zweihundertvierzig" durch das 
Wort „zweihundertfünfzig" ersetzt. 

b) In Nummer 4 Buchstabe a wird das Wo rt  „drei-
hundert" durch das Wort  „fünfhundert" ersetzt. 

c) In Nummer 13 wird das Wort  „internationalen" 
gestrichen. 

d) In Nummer 33 Buchstabe t wird der zweite Halb-
satz wie folgt gefaßt: 

„dies gilt für neue Säcke und Beutel zu Verpak-
kungszwecken aus Jute nur, wenn Einkaufs- und 
Ursprungsland in der Länderliste A/B (Abschnitt 
II der Anlage zum Außenwirtschaftsgesetz) ge-
nannt sind,". 

e) In Nummer 36 wird bei Buchstabe f am Ende der 
Punkt durch ein Komma ersetzt und folgender 
Buchstabe g angefügt: 

„g) nach der Verordnung (EWG) Nr. 1028/79 
des Rates vom 8. Mai 1979 über die von den 
Zöllen des Gemeinsamen Zolltarifs befreite 
Einfuhr von Gegenständen für Behinderte 
(ABl. EG Nr. L 134 S. 8) in der jeweils gelten-
den Fassung." 

13. § 33 b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird gestrichen. 

b) Der bisherige Absatz 1 wird einziger Absatz des 
§ 33 b. 

14. § 35 c wird gestrichen. 

15. § 35 d Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Bei der Einfuhr von Stahlerzeugnissen der 
Warennummern 7308 010 bis 7308 490 der Ein-
fuhrliste aus dem freien Verkehr der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl hat der Einführer 
bei der Einfuhrabfertigung zwei Ausfertigungen ei-
ner Konformitätsbescheinigung, die dem im Anhang 
zu der Entscheidung Nr. 3060/79/EGKS der Kom-
mission vorn 27. Dezember 1979 (ABl. EG Nr. L 344 
S. 7) beigefügten Muster in seiner jeweiligen Fas-
sung entsprechen muß, vorzulegen." 

16. § 37 wird gestrichen. 
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17. In § 52 Nr. 2 und 3 werden die Worte „innerhalb von 
vier Jahren" jeweils durch die Worte „innerhalb von 
zwei Jahren" ersetzt. 

18. § 59 Abs. 2 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. Zahlungen, die die Gewährung, Aufnahme oder 
Rückzahlung von Krediten (einschließlich der 
Begründung und Rückzahlung von Guthaben 
bei Geldinstituten) mit einer ursprünglich ver-
einbarten Laufzeit oder Kündigungsfrist von 
nicht mehr als zwölf Monaten zum Gegenstand 
haben,". 

19. In § 60 Abs. 2 werden nach den Worten „außerhalb 
des Warenverkehrs, die" die Worte „durch Gebiets-
ansässige, ausgenommen Geldinstitute," einge-
fügt. 

20. § 69 Abs. 2 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. eingehende und ausgehende Zinszahlungen im 
Kontokorrent- und Sparverkehr, einschließlich 
ausgehender Zinszahlungen auf Sparbriefe 
und Namens-Sparschuldverschreibungen, die 
sie für eigene Rechnung von Gebietsfremden 
entgegennehmen oder an Gebietsfremde lei-
sten, 

mit den Vordrucken „Zinseinnahmen von Ge-
bietsfremden im Kontokorrent- und Sparver-
kehr" (Anlage Z 14) und „Zinsausgaben an Ge-
bietsfremde im Kontokorrent- und Sparverkehr, 
einschließlich der Zinsen auf Sparbriefe und 
Namens-Sparschuldverschreibungen" (Anla-
ge Z 15);". 

21. § 70 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Nr. 1 wird die Angabe „§§ 6, 6 a oder 
20 d Abs. 1" durch die Angabe „§ 6 oder § 6 a" 
ersetzt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. entgegen § 3 einen Genehmigungsbe-
scheid der Genehmigungsstelle nicht 
unverzüglich zurückgibt,". 

bb) Die bisherigen Nummern 1 bis 9 werden die 
Nummern 2 bis 10. 

cc) Nummer 9 a wird gestrichen. 
dd) Die bisherigen Nummern 9 b bis 12 werden 

die Nummern 11 bis 15. 

ee) In der neuen Nummer 15 wird zwischen die 
Angaben „16a," und „29 a," die Angabe 
„16 b," eingefügt. 

22. In der Länderliste F 3 wird hinter der Bezeichnung 
„Panama (ohne Kanalzone)" die Bezeichnung 
„Panamakanal-Zone" eingefügt. 

23. Die Anlage 1 *) zu dieser Verordnung wird die An-
lage A 9 (Mineralölausfuhrmeldung) zur Außenwirt-
schaftsverordnung. 

24. Die Anlagen E 2 a, E 2 b, E 2 d, E 2 e, E 2 f (Sp), 
E 2 g, E 2 h, E 2 i, E 2 k und E 2 m zur Außenwirt-
schaftsverordnung werden durch die Anlagen 2 bis 
11 *) zu dieser Verordnung ersetzt. 

25. Die Anlagen Z 5, Z 12, Z 13 und Z 15 zur Außenwirt-
schaftsverordnung werden durch die Anlagen 12 
bis 15 *) zu dieser Verordnung ersetzt. 

Artikel 2 
Die in Artikel 1 Nr. 24 genannten Vordrucke können in 

der bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung gültigen 
Form noch bis zum 30. September 1980 verwendet wer-
den. 

Artikel 3 
Der Bundesminister für Wi rtschaft  kann den Wortlaut 

der Außenwirtschaftsverordnung in der vom 1. Januar 
1981 an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt be-
kanntmachen. 

Artikel 4 
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überlei-

tungsgesetzes in Verbindung mit § 51 Abs. 4 des 
Außenwirtschaftsgesetzes auch im Land Berlin, soweit 
sie sich nicht auf Rechtsgeschäfte und Handlungen be-
zieht, die nach dem Gesetz Nummer 43 des Kontroll-
rates vom 20. Dezember 1946 oder nach sonstigem in 
Berlin geltendem Recht verboten sind oder der Geneh-
migung bedürfen. 

Artikel 5 
Diese Verordnung tritt mit Ausnahme von Artikel 1 

Nr. 2 Buchstabe b, Artikel 1 Nr. 4 und Artikel 1 Nr. 21 
Buchstabe b ee mit Wirkung vom 1. August 1980 in 
Kraft , Artikel 1 Nr. 4 und Artikel 1 Nr. 21 Buchstabe b 
ee treten am 1. Oktober 1980 in Kraft, Artikel 1 Nr. 2 
Buchstabe b tritt am 1. Januar 1981 in Kraft. 

Bonn, den 11. August 1980 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 
Genscher 

Der Bundesminister für Wirtschaft 
Lambsdorff 
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Anlage 15 

In einfacher Ausfertigung 
Anlage Z 15 zur AWV 

Meldungen der Geldinstitute 

Zinsausgaben an Gebietsfremde im Kontokorrent- und Sparverkehr 
einschließlich Zinsen auf Sparbriefe und Namens-Sparschuldverschreibungen *) 

Meldung nach § 69 Abs. 2 Nr. 3 der Außenwirtschaftsverordnung 
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noch Anlage 15 
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Begründung 
I. Allgemeines 

Die Achtundvierzigste Verordnung zur Änderung der Au-
ßenwirtschaftsverordnung (AWV) enthält im wesentli-
chen eine weitere Lockerung der restlichen Kapitalver-
kehrsbeschränkungen sowie die Änderung einer Reihe 
von Verfahrens- und Meldevorschriften. Die Änderun-
gen der Verfahrensvorschriften bringen im Interesse der 
Wirtschaft überwiegend Erleichterungen. Die Änderun-
gen der Meldevorschriften beziehen sich auf den Zah-
lungsverkehr und enthalten vor allem Klarstellungen, die 
sich in der Praxis als notwendig erwiesen haben. 
Schließlich ermächtigt die Verordnung den Bundesmini-
ster für Wi rtschaft , eine Neufassung der AWV bekannt-
zumachen. 

II. Im einzelnen 
Artikel 1 

1. Nummer 1, 5 Buchstabe a, Nummer 8 Buch-
stabe b, Nummer 12 Buchstaben a und b 

Mit der Anhebung der Wertgrenzen in § 5 Abs. 2, 
§ 19 Abs. 1 Nr. 1, § 27 a Abs. 2 und § 32 Abs. 1 
Nr. 3 und 4 wird der allgemeinen wi rtschaftlichen 
Entwicklung der letzten Jahre entsprochen. Die An-
hebung der Wertgrenze in § 32 Abs. 1 Nr. 3 be-
zweckt zugleich eine Angleichung an § 148 AZO. 

2. Nummer 2 

Die Änderung des § 10 Abs. 1 und 2 dient der An-
passung an die örtliche Zuständigkeitsregelung für 
den Bereich der Zölle und Verbrauchsteuern in § 23 
der Abgabenordnung. Dort  wird ein Bezirk nur dem 
Hauptzollamt zugewiesen, allerdings mit der Mög-
lichkeit, im Rahmen der Geschäftszuweisung sei-
nen Zollämtern bestimmte Aufgaben oder bestimm-
te Gebiete (Geschäftsbereiche) zu übertragen. Aus 
der Neufassung ergeben sich keine Änderungen der 
bisherigen örtlichen Zuständigkeiten für die Aus

-

fuhrabfertigung. 

Durch die Änderung des § 10 Abs. 3 wird die für 
Ausfuhren im gemeinschaftlichen Versandverfah-
ren bereits geltende Regelung, nach der in diesen 
Fällen die Abgangszollstelle für das Versandverfah-
ren Ausgangszollstelle im Sinne der außenwirt-
schaftsrechtlichen Ausfuhrvorschriften ist, auf Aus-
fuhren im TIR-Verfahren erweitert. Dieses interna-
tionale Versandverfahren ist dem gemeinschaftli-
chen Versandverfahren vergleichbar und bietet die 
gleiche Gewähr wie dieses für die ordnungsgemäße 
Ausfuhr. Die Verlagerung der Ausgangsabfertigung 
auf die Abgangszollstelle ermöglicht eine zügigere 
Grenzabfertigung und führt zu ins Gewicht fallenden 
Entlastungen der Grenzzollstellen mit starkem TIR

-

Verkehr. 

3. Nummer 3 

Durch die Änderung des § 15 Abs. 5 wird zugunsten 
der Ausführer, denen die Vorausanmeldung gestat-
tet worden ist, die Frist verlängert, innerhalb deren 
die Waren versandt werden müssen. 

4. Nummer 4 

§ 16 b sieht eine Ausfuhrmeldung für Mineralöl vor. 
Um insbesondere in schwierigen Versorgungssi

-

tuationen die Handelsströme mit Mineralöl in ak-
tueller Form beobachten zu können, ist es erforder-
lich, die Exporte von Mineralöl auf monatlicher Basis 
festzustellen. Während der Bundesregierung die er-
forderlichen Daten für die Einfuhren von Mineralöl 
über die Einfuhrkontrollmeldung rechtzeitig zur Ver-
fügung stehen, kommen sie für die Ausfuhrseite nur 
dem Statistischen Bundesamt rechtzeitig über die 
Ausfuhrerklärung zur Kenntnis. Der statistische Ge-
heimnisschutz verbietet dem Statistischen Bun-
desamt aber eine Weitergabe der Daten. Die neue 
Ausfuhrmeldung soll das Bundesamt für gewerb-
liche Wi rtschaft  in die Lage versetzen, rechtzeitig 
einen Überblick über die nationale Versorgung mit 
Mineralöl zu erhalten. Eine nennenswerte verwal-
tungsmäßige Belastung für die Mineralölwirtschaft 
wird durch die neue Meldepflicht nicht eintreten. 
Das hierfür vorgesehene Meldeformular (vgl. Arti-
kel 1 Nr. 24) ist spaltengleich der Ausfuhrerklärung 
nachgebildet; jedoch brauchen nur die wenigen mit 
Überschriften besonders gekennzeichneten Spal-
ten ausgefüllt zu werden. 

5. Nummer 5 Buchstabe b 

Der bisherige § 19 Abs. 1 Nr. 8 a sah für Luftfahr-
zeuge und Luftfahrzeugteile, die zur Wartung oder 
Ausbesserung in fremden Wi rtschaftsgebieten oder 
nach Wartung oder Ausbesserung im Wirtschafts-
gebiet ausgeführt wurden, nur dann eine Befreiung 
von der Beachtung einzelner Ausfuhrvorschriften 
vor, wenn die Ausfuhr entweder im Rahmen eines 
zollbegünstigten Veredelungsverkehrs oder - bei 
der Ausfuhr in einen Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften - im Rahmen von Wartungsverträ-
gen vorgenommen wurde. Angesichts der Zunahme 
der internationalen Zusammenarbeit bei der Aus-
besserung und Wartung von Luftfahrzeugen sind 
diese zollrechtlichen und geographischen Be-
schränkungen nicht mehr angebracht. Durch die 
Änderung der Nummer 8 a wird die Ausfuhr von 
Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen zum Zwek-
ke der Wartung oder Ausbesserung oder nach er-
folgter Wartung oder Ausbesserung jetzt allgemein 
in den Kreis der Befreiungen nach § 19 Abs. 1 ein-
bezogen. 

6. Nummern 6 und 14 

Das Internationale Kakao-Übereinkommen von 
1975 ist mit Wirkung zum 1. April 1980 ausgelau-
fen. Damit sind die Vorschriften zur Durchführung 
des Übereinkommens, die §§ 20 d und 35 c der Au-
ßenwirtschaftsverordnung, gegenstandslos gewor-
den. Sie werden daher gestrichen. Das gleiche gilt 
für die Erwähnung des § 20 d Abs. 1 in der Bußgeld-
vorschrift des § 70 Abs. 3 Nr. 1. 

7. Nummer 7 

Die Vorschrift des § 20 f wird ersatzlos gestri-
chen, nachdem durch die Entscheidung 
Nr. 3060/79/EGKS der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften vom 27. Dezember 1979 die 
Notwendigkeit der Vorlage einer Konformitätsbe-
scheinigung bei Ausfuhren in EFTA-Länder entfal-
len ist. 
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8. Nummer 8 Buchstabe a 

Mit der Neufassung des § 27 a Abs. 1 Nr. 3 wird kei-
ne sachliche Änderung der Vorschrift vorgenom-
men, sondern lediglich ihr Sinn insbesondere im Zu-
sammenhang mit den anderen Fällen des Absat-
zes 1 verdeutlicht. 

9. Nummer 9 

Im Einfuhrbereich sind die bisherigen EWG-Verord-
nungen Nr. 1439/74 und Nr. 109/70 durch die 
EWG-Verordnungen Nr. 926/79 und Nr. 925/79 er-
setzt worden. Außerdem ist zur Festlegung einer 
gemeinsamen Regelung für die Einfuhr aus der 
Volksrepublik China die Verordnung (EWG) 
Nr. 2532/78 hinzugekommen. Die Verweise auf die 
EWG-Verordnungen in § 28 a Abs. 1 sind dement-
sprechend geändert worden. 

10. Nummer 10 

Die Neufassung des § 29 Abs. 1 bringt eine weitere 
Vereinfachung des innergemeinschaftlichen Wa-
renverkehrs. Während nach der bisherigen Fassung 
des Absatzes 1 Nr. 2 ein Ursprungszeugnis oder ei-
ne Ursprungserklärung bei der Einfuhrabfertigung 
nur dann nicht vorgelegt zu werden brauchte, wenn 
die Ware ihren Ursprung in der Europäischen Ge-
meinschaft hatte, tritt nach der Anfügung der neuen 
Nummer 3 die Befreiung von der Vorlagepflicht auch 
dann ein, wenn die Ware- unabhängig von ihrem Ur-
sprung - aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaa-
tes kommt. 

11. Nummer 11 

Die Aufnahme des § 29 Abs. 3 in die Paragraphen-
zitate des § 31 Abs. 1 stellt klar, daß auch bei der 
genehmigungsbedürftigen Einfuhr der in der Ein-
fuhrliste mit „UE" gekennzeichneten Waren eine 
Ursprungserklärung vorzulegen ist (vgl. Nummer 6 
der Anwendungsvorschriften zur Einfuhrliste). Die 
weitere Ergänzung („ ... in denen dies die Ein-
fuhrliste oder die Einfuhrgenehmigung vor-
schreibt") dient der notwendigen Anpassung an die 
neugefaßte Nummer 5 der Anwendungsvorschriften 
zur Einfuhrliste, die bei den mit „U" gekennzeichne-
ten Waren des Abschnitts XI ein Ursprungszeugnis 
nunmehr auch für den Bereich der genehmigungs-
bedürftigen Einfuhr vorschreibt. 

12. Nummer 12 Buchstaben c bis e 

Durch das Streichen des Wortes „internationalen" 
in § 32 Abs. 1 Nr. 13 wird nicht mehr zwischen ein-
zelnen Messen unterschieden, bei denen Kostpro-
ben im erleichterten Verfahren eingeführt werden 
dürfen. Diese Vereinfachung ist angezeigt, weil im 
Einzelfall die Feststellung, welche Messen als inter-
nationale angesehen werden können, nur unter 
Schwierigkeiten möglich war, und weil ein Bedürf-
nis, Einfuhren von Kostproben für Messen im er-
leichterten Verfahren auszuschließen, nicht mehr 
besteht. 

Nachdem die Einfuhr gebrauchter Säcke und Beutel 
zu Verpackungszwecken aus Jute sowie von Ge-
tränkeflaschen aller A rt  weltweit liberalisiert worden 
ist, besteht kein sachlicher Grund, diese Waren von 

den Einfuhrerleichterungen des § 32 Abs. 1 Nr. 33 
Buchstabe t auszuschließen. 

Durch die Ergänzung der Nummer 36 in § 32 Abs. 1 
werden Gegenstände für Behinderte, soweit sie bei 
der Einfuhr aufgrund des Gemeinschaftsrechts von 
den Zöllen des Gemeinsamen Zolltarifs befreit sind, 
auch von außenwirtschaftsrechtlichen Beschrän-
kungen und Förmlichkeiten freigestellt. 

13. Nummer 13 

Das Streichen des § 33 b Abs. 2 ist durch die fort-
laufende Präzisierung der Ursprungsregeln möglich 
geworden. Die Bedeutung der Vorschrift für die Ver-
hinderung von Umgehungsgeschäften mit Waren, 
die ihren Ursprung in Ländern der Länderliste C oder 
in Niedrigpreisländern haben, ist damit derart ge-
sunken, daß ihre Aufrechterhaltung nicht mehr ge-
rechtfertigt ist. 

14. Nummer 15 

Die Entscheidung Nr. 3060/79/EGKS der Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften vom 
27. Dezember 1979 verlangt die Vorlage einer Kon-
formitätsbescheinigung nur noch bei der Einfuhr von 
Warmbreitband aus Stahl. 

Die Warennummern für die anderen bisher erfaßten 
Stahlarten sind deshalb gestrichen worden. 

15. Nummer 16 

Mit dem Ende der Übergangszeit zur Verwirklichung 
des Gemeinsamen Marktes (vgl. Artikel 8 EWGV) 
ist § 37 gegenstandslos geworden. 

16. Nummer 17 

Die in § 52 Nr. 2 und 3 genannten Restlaufzeiten 
werden von vier Jahren auf zwei Jahre verkürzt. Die-
se Lockerung der noch bestehenden Kapitalver-
kehrsbeschränkungen ist im Hinblick auf die verän-
derte außenwirtschaftliche Situation der Bundesre-
publik Deutschland, insbesondere den Umschwung 
der Leistungsbilanz ins Defizit, geboten. 

Für Geldmarktpapiere und Papiere im geldmarktna-
hen Laufzeitenbereich von bis zu zwei Jahren müs-
sen jedoch die Beschränkungen zur Sicherung des 
Gleichgewichts der deutschen Zahlungsbilanz und 
der Kaufkraft der Deutschen Mark aufrechterhalten 
werden, weil in diesem Bereich auch unter den jetzt 
vorherrschenden Verhältnissen an den internatio-
nalen Devisenmärkten mit störenden Kapitalzuflüs-
sen gerechnet werden muß. 

17. Nummer 18 

Die Änderung des § 59 Abs. 2 Nr. 3 dient der Klar-
stellung des Umfangs der Freistellung von der Mel-
depflicht. In der Vergangenheit sind verschiedent-
lich Zweifel aufgetreten, welche Vorgänge die bis-
herige Formulierung „Zahlungen im Zusammen-
hang mit Krediten" erfaßte. 

18. Nummer 19 

Durch die Änderung des § 60 Abs. 2 wird klarge

-

stellt, daß Geldinstitute ihre Meldungen nicht auf 
den Vordrucken Z 2 und Z 3 erbringen. Das ergab 
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sich bisher nur aus dem Gesamtzusammenhang der 
Meldevorschriften und Meldevordrucke. Für Geldin-
stitute gilt hinsichtlich der zu meldenden Zahlungen 
im Außenwirtschaftsverkehr vor allem § 69. Soweit 
Geldinstitute Zahlungen zu melden haben, die in 
§ 69 nicht geregelt sind, ist entweder der Vordruck 
Z 1 oder der Vordruck Z 4 zu verwenden. 

19. Nummer 20 

Die Ergänzung des § 69 Abs. 3 stellt klar, daß als 
meldepflichtige Zinszahlungen im Kontokorrent- 
und Sparverkehr auch Zinszahlungen auf Sparbrie-
fe und Namens-Sparschuldverschreibungen zu ver-
stehen sind. Da die Außenwirtschaftsverordnung 
keine Definition des Sparverkehrs enthält, das 
Sparbriefgeschäft aber zunehmend an Bedeutung 
gewonnen hat, sind wiederholt Zweifel daran aufge-
taucht, ob Zinsen, die gebietsansässige Geldinsti-
tute an Gebietsfremde auf Sparbriefe oder Namens

-

Sparschuldverschreibungen leisten, die von ihnen 
ausgegeben sind, nach § 69 Abs. 2 Nr. 3 zu melden 
sind. Diese Zweifel werden mit der Ergänzung des 
Wortlauts der Vorschrift ausgeräumt. 

20. Nummer 21 

Die Änderungen des § 70 (Ordnungswidrigkeiten) 
sind im wesentlichen eine Folge der vorstehend auf-
geführten Änderungen der AWV: 

In § 70 Abs. 3 Nr. 1 wird die Bezugnahme auf § 20 d 
Abs. 1 gestrichen, da § 20 d aufgehoben worden ist. 
In § 70 Abs. 4 (neue Nummer 15) ist die unrichtige 
oder unvollständige Abgabe der neuen Ausfuhrmel-
dung für Mineralöl erfaßt worden. Die bisherige 
Nummer 9 a des § 70 Abs. 4 ist als Folge der Aufhe-
bung des § 20 f gestrichen worden. 

Darüber hinaus führt die neue Nummer 1 des § 70 
Abs. 4 die Ahndbarkeit der Verstöße gegen § 3 ein. 
Nach § 3 ist ein Genehmigungsbescheid der Ge-
nehmigungsstelle u. a. dann unverzüglich zurückzu-
geben, wenn die Genehmigung vor Ausnutzung un-
gültig wird oder wenn der Begünstigte die Absicht 
aufgibt, die Genehmigung auszunutzen. Die Erfah-
rung hat gezeigt, daß besonders in dem letztge-
nannten Fall die Inhaber von Genehmigungsbe-
scheiden ihrer Pflicht zur unverzüglichen Rückgabe 
häufig nicht nachgekommen sind. Gerade in Fällen 
mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen kann dies 
dazu führen, daß nachstehende Einführer aus einem 
Kontingent deshalb nicht bedacht werden können. 
Damit ist die Genehmigungsstelle nicht mehr in der 
Lage, die Genehmigungen in der Weise zu erteilen, 
daß die gegebenen Möglichkeiten volkswirtschaft-
lich zweckmäßig ausgenutzt werden können (§ 3 
Abs. 2 Satz 2 AWG). Durch die Ahndbarkeit der Ver-
stöße gegen § 3 soll die vorgeschriebene Rückgabe 
der Genehmigungsbescheide sichergestellt wer-
den. 

21. Nummer 22 

Die Ergänzung der Länderliste F 3 um die Bezeich-
nung „Panamakanal-Zone" ist erforderlich, weil 
auch die mit der Panamakanal-Zone unterhaltenen 
Linienverkehre der Seeschiffahrt aus außenwirt

-

schaftlichen Gründen wie die Linienverkehre mit 
den übrigen in der Länderliste F 3 genannten Län-
dern behandelt werden müssen. Für diese Linien-
verkehre besteht die Meldepflicht nach § 50 Abs. 3. 

22. Nummer 23 

Mit der Anlage 1 zu dieser Verordnung wird die Aus-
fuhrkontrollmeldung für Mineralöl als Anlage A 9 zur 
AWV eingeführt. 

23. Nummer 24 

Die Verbundsätze einer Reihe von Einfuhrpapieren 
sind aus zollrechtlichen und daneben auch aus sta-
tistischen Gründen neu gefaßt worden. Ihnen wer-
den die Vordrucke nach der AWV angepaßt. 

24. Nummer 25 

Die Änderung des Meldevordrucks Z 5 („Forderun-
gen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen 
mit Gebietsfremden") ermöglicht den Verzicht auf 
Einreichen von Leerblättern (Fehlanzeige), wenn le-
diglich auf einem der Blätter Angaben zu machen 
sind. Der Meldepflichtige muß lediglich ein Feld an-
kreuzen, wenn er nur Forderungen bzw. nur Ver-
bindlichkeiten gegenüber Gebietsfremden zu mel-
den hat und er von der Abgabe eines Leerblattes für 
die Gegenseite absieht. 

Die Änderung der Meldevordrucke Z 12 und Z 13 
führt zu einer einfacheren Gestaltung entsprechend 
den veränderten Verrechnungstechniken der Kre-
ditinstitute für Zahlungen im Reiseverkehr. 

Der Meldevordruck Z 15 ist der Änderung des § 69 
Abs. 2 Nr. 3 angepaßt worden. Damit sind die Mel-
dungen von Zinsausgaben an Gebietsfremde auf 
Sparbriefe und Namens-Sparschuldverschreibun-
gen auf dem Vordruck Z 15 vorgesehen. 

Artikel 2 

Durch die Aufbrauchsfrist für die bisherigen Vordrucke 
können noch vorhandene Formulare wi rtschaftlich ver-
wendet werden. 

Artikel 3 

Da seit der letzten Bekanntmachung einer Neufassung 
der AWV neunzehn Änderungsverordnungen ergangen 
sind, soll im Interesse der Übersichtlichkeit der AWV ihr 
Wortlaut in der vom 1. Januar 1981 an geltenden Fas-
sung bekanntgemacht werden. 

Artikel 4 
Diese Vorschrift enthält die Berlin-Klausel. 

Artikel 5 
Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Verord-
nung. Die längere Frist für das Inkrafttreten des Arti-
kels 1 Nr. 2 Buchstabe b soll den beteiligten Wi rt

-schaftskreisen sowie der Zollverwaltung die Umstellung 
auf die neuen Zuständigkeiten erleichtern. 


